
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Gemeinderates am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Bürgermeisterin  Hauptverwaltung  Finanzverwaltung  Bauverwaltung 

 Verwaltungsausschuss   Technischer Ausschuss 

 OR Seifertshain  OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Gemeinderat der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   18+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

GEMEINDERAT

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	Verwaltungsausschuss: Off
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: On
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	Finanzverwaltung: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: Off
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 08.02.2019
	Beschlussvorlage: Die Gemeinde Großpösna hat dem Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV WALL) die öffentliche Aufgabe der Wasserversorgung übertragen und mit der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH (KWL) den Rahmen der Mitbenutzung ihrer Straßen für Leitungen der KWL, die der öffentlichen Wasserversorgung dienen, mit Vereinbarung vom 02.03.2001 vereinbart. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 29.12.2000/02.03.2001 übertrug die Gemeinde dem ZV WALL die Befugnis, mit der KWL einen Vertrag über die Erhebung und Einziehung von Konzessionsabgaben für die Wasserversorgungsanlagen in ihren Straßen zu schließen und die Abgaben auf dieser vertraglichen Grundlage zu erheben sowie einzuziehen. Der am 19.12.2000 geschlossene und am 28.10.2001 geänderte Konzessionsabgabenvertrag läuft zum 31.12.2019 aus. Ebenso der Vertrag zur Geschäftsbesorgung. Es ist beabsichtigt, den Konzessionsabgabenvertrag und den Vertrag zur Mitbenutzung der Straßen zu verlängern. Der ZV WALL soll auch zukünftig die Konzessionsabgaben für die Gemeinde erheben und einziehen sowie den Konzessionsabgabenvertrag mit der KWL in ihrem Namen und Auftrag schließen. Weil der ZV WALL seit der Kommunalrechtsreform 2014 nun auch Zweckvereinbarungen über die Durchführung bestimmter Aufgaben ohne Änderung der Zuständigkeiten schließen darf, soll anstelle eines Geschäftsbesorgungsvertrages eine öffentlich-rechtliche Zweckvereinbarung geschlossen werden. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Anwesende GR-Mitglieder: [0]
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 18.02.2019
	Beschlussnummer: GR-2019-010
	Beschlusstext: Der Gemeinderat beschließt die Zweckvereinbarung mit dem ZV WALL zum Konzessionsabgabenvertrag für öffentliche Wasserversorgungsanlagen im Gebiet des ZV WALL gemäß Anlage 1. Er beauftragt die Bürgermeisterin Frau Dr. Gabriela Lantzsch die Zweckvereinbarung zu unterzeichnen.Anlage 1 zum Beschluss:  Zweckvereinbarung zum Konzessionsabgabenvertrag für öffentliche Wasserversorgungsanlagen im Gebiet des ZV WALL
	Herr/Frau: [Herr Richter]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zur Zweckvereinbarung zum Konzessionsabgabenvertrag ZVWALL
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: ZVWALL
	Produktnummer: 53.30.01.00
	Sachkonto: 351100


